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PhD-Studium 
Studiendauer: 6 Semester 
 

PhD Studien 
sind die ordentlichen Studien, die der Weiterentwicklung der Befähigung zu selbstständiger 
wissenschaftlicher Arbeit sowie der Heranbildung und Förderung des wissenschaftlichen 
Nachwuchses auf der Grundlage von Diplom- und Masterstudien dienen. 
 

Dissertationen 
sind die wissenschaftlichen Arbeiten, die anders als die Diplom- und Masterarbeiten dem 
Nachweis der Befähigung zur selbstständigen Bewältigung wissenschaftlicher Fragestellungen 
dienen.  
 
Zulassungsvoraussetzung  
Der Nachweis der allgemeinen Universitätsreife für die Zulassung zu Doktoratsstudien gilt 
jedenfalls durch den Nachweis des Abschlusses eines fachlich in Frage kommenden 
Diplomstudiums oder Masterstudiums, eines fachlich in Frage kommenden Fachhochschul-
Diplomstudienganges oder Fachhochschul-Masterstudienganges oder eines anderen 
gleichwertigen Studiums an einer anerkannten inländischen oder ausländischen 
postsekundären Bildungseinrichtung als erbracht.   
 

Ausländische Zeugnisse/Urkunden  
sind durch die zuständigen Behörden des Ausstellungsstaates zu beglaubigen* und durch die 
österreichische Vertretungsbehörde letztzubeglaubigen. Den fremdsprachigen Zeugnissen/ 
Urkunden sind deutsche autorisierte Übersetzungen beizufügen. Eine im Ausland angefertigte 
Übersetzung ist ebenfalls öffentlich zu beglaubigen und durch die zuständige österreichische 
Vertretungsbehörde letztzubeglaubigen. Aufgrund zwischenstaatlicher Verträge bedürfen die 
Urkunden aus manchen Staaten nur einer vereinfachten oder gar keiner Beglaubigung. Eine 
Zulassung zum Studium kann nur dann erfolgen, wenn die Echtheit, Gültigkeit und 
Gleichwertigkeit des Zeugnisses (der Urkunde) sowie die Erfüllung der studienspezifischen 
Zulassungsvoraussetzungen einschließlich des Rechts zur unmittelbaren Zulassung zum 

Doktoratsstudium oder die Berechtigung zur Fortsetzung dieses Studiums für das jeweilige 

Semester im Ausstellungsstaat des Zeugnisses (gilt nicht für EU- oder EWR-  
Staatsangehörige) nachgewiesen wird. 
 
 

*Genaueres unter 
 http://www.ufg.ac.at/uploads/media/2-1-4-07beglaubigung.pdf 


